
Berühren Sie keine toten Vögel. 
Melden Sie den Standort den Behörden.

Enten, Gänse und Strausse müssen von anderen Geflügelarten 
getrennt werden.

Bei krankem oder totem Hausgeflügel kontaktieren 
sie Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt.

Verhindern Sie den Kontakt zwischen Wildvögeln und 
Hausgeflügel.

Beschränken Sie den Auslauf von Hausgeflügel auf einen vom 
Aussenklima abgeschlossenen Bereich (z.B. Wintergarten).

Beschränken Sie den Auslauf von Hausgeflügel auf eine 
netzgeschützte Wiese.

ODER

Für mehr Infos
Hier scannen

Sie befinden sich in einem von der Tierseuchenpolizei angeordneten Beobachtungsgebiet.
Die Massnahmen sind obligatorisch für Tierhaltungen mit 50 oder mehr Vögeln.

AVIÄRE INFLUENZA BEI 
WILDVÖGELN
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